
Preise für die Versorgung mit Trinkwasser 
gültig ab 1. Januar 2023

Die Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG liefert Trinkwasser zu den nachstehenden Preisen. Sie sind ebenso wie 
die „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser“ (AVBWasserV) die Ergänzenden 
Bestimmungen hierzu Bestandteil des Versorgungsvertrages.

1. Für die Lieferung von Wasser wird der jeweils gültige Wasserpreis je m3 und ein Wasserzählerunterhaltungspreis 
 berechnet.

2. Der Wasserpreis beträgt für alle Bedarfsarten  ohne mit 
      Umsatzsteuer Umsatzsteuer*)
      (2,04 EUR/m3) 2,18 EUR/m3

3. Der Wasserzählerunterhaltungspreis ist ein Jahrespreis für ein Abrechnungsjahr. Er ist abhängig von der 
 Nenngröße/ Nennweite der von der Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG vorgehaltenen Messeinrichtungen 
 und  wird mit nachstehenden monatlichen Teilbeträgen in Rechnung gestellt.

      ohne  mit
      Umsatzsteuer Umsatzsteuer*)
      EUR/Monat EUR/Monat
3.1 Hauswasserzähler  
 Qn 2,5/DN 20 Qmax = 5 m3/h (2,30) 2,46
 Qn 6/DN 25 Qmax = 12 m3/h (2,56) 2,74
 Qn 10/DN 40 Qmax = 20 m3/h (3,33) 3,56

3.2  Großwasserzähler
 Qn 15/DN 50 Qmax = 70 m3/h (5,63) 6,02
 Qn 40/DN 80 Qmax = 150 m3/h (17,90) 19,15
 Qn 60/DN 100 Qmax = 250 m3/h (20,45) 21,88

3.3  Verbundwasserzähler
 Qn 40/DN 80 Qmax = 150 m3/h (81,80) 87,53

3.4 Bauwasserzähler werden jeweils abhängig von der Größe, mit dem vierfachen Wasserzählerunterhaltungspreis 
 berechnet.

4. Für die Abgabe von Wasser aus Hydranten über Standrohre gelten  besondere Bestimmungen. Ebenso gelten 
 Sonderregelungen für Reserve-, Zusatz- und Löschwasserversorgung.

5. Die Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG ist berechtigt, den  Wasserpreis und die Wasserzählerunterhaltungs-  
 preise  durch öffentliche  Bekanntmachung zu ändern.

6. Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Grundpreise  oder die Arbeitspreise, so werden die Jahres-  
 grundpreise und der  Wasserverbrauch zeitanteilig abgerechnet, bei der Aufteilung des Wasserverbrauchs werden   
 jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen  auf der Grundlage von Erfahrungswerten berücksichtigt. Entsprechendes   
 gilt bei der Änderung des Umsatzsteuersatzes.

 *) Preisangaben mit Umsatzsteuer gerundet, z. Zt. 7 %, Nettopreise in Klammern.


